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§ 16 VoGrG
 VoGrG - Volksgruppengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Entscheidungen und Verfügungen (einschließlich der Ladung), die zuzustellen sind und die in der Sprache einer

Volksgruppe eingebrachte Eingaben oder Verfahren betre0en, in denen in der Sprache einer Volksgruppe bereits

verhandelt worden ist, sind in dieser Sprache und in deutscher Sprache auszufertigen.

In Kraft seit 01.02.1977 bis 31.12.9999
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